
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen (Feuerwehrgebührensatzung) vom 27.07.2020 
 

Aufgrund des § 22 des Brandschutz-und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

(Brandschutzgesetz – BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 

190), der §§ 8 und 45 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014 S.288) und der §§ 1, 2 und 5 

des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), jeweils in 

der derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen in seiner Sitzung am 

03.02.2021die folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

(Feuerwehrgebührensatzung) beschlossen. 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Feuerwehrgebührensatzung vom 27.07.2020 

 

§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

„Die Gebühr wird nach Minuten berechnet. Maßgeblich für die Gebührenberechnung ist der 

Zeitraum vom Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus zum Einsatz bis zum 

Einrücken nach Einsatzende.“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 08.08.2020 in Kraft. 

 

 

 

Bitterfeld-Wolfen, den _____________________ 

 

 

 

 

Armin Schenk    (Siegel) 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

  


